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Erläuterungen und Beurteilungskriterien

	Regel- und Normenwerke


	2
	Bäderhygieneverordnung: 
· Anforderungen an Warmsprudelwannen im dritten Abschnitt (BHygV §46 – §58) 

 

	3
	ÖNORM M 6222: 
· Anforderungen an die Beschaffenheit des Wannenwassers, technische Voraussetzungen, Betrieb, Wartung und Überprüfung 


	4
	ÖNORM EN 12764:: 
· Sanitärausstattungsgegenstände – Anforderungen an Whirlwannen; Ausführung und Eigenschaften; Prüfverfahren; Kennzeichnung; Produktionskontrolle 
· Sicherung gegen Rückfluss gemäß ÖNORM EN 1717
 


	5
	ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-60: 
· Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Besondere Anforderungen für Sprudelbadgeräte und Sprudelbäder 
· Prüfung auf Haarfangsicherheit




	Einreichpläne für Aufstellungsräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen und Reinigungsmöglichkeiten

	6
	· Anmerkung 1: Im Regelfall reichen die Architektenpläne (Grundrisse) für eine fachliche Beurteilung aus.
· Anmerkung 2: In den Architektenplänen können fallweise auch Angaben über die Fußbodenbeläge im Wellnessbereich bzw. in den Aufstellungsräumen der Nebeneinrichtungen enthalten sein (Standard: Fliesen, jedenfalls leicht reinigbar / desinfizierbar).



 



	Technische Beschreibung der Warmsprudelwanne(n)
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	Raumprogramm: 
· Gesonderte Einrichtung für die Ganzkörperreinigung im Nahebereich, z.B. Dusche oder Badewanne (§46 Abs.3 BHygV)
· Badeordnung: im Nahebereich, gut sichtbar und dauerhaft angebracht; Hinweise: Keine Zusatzstoffe zum Wannenwasser zulässig; Spüldesinfektion nach jedem Badegang aus hygienischen Gründen erforderlich (§96 Abs.3 BHygV). 
· Allgemeine Anforderungen an die Ausstattung bzw. an die hygienisch-technische Betriebsführung in Bad und Wellness sind im 7. Abschnitt BHygV genannt (§88 bis §96 BHygV).


 








	Technische Beschreibung der Warmsprudelwanne(n)
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	Auslegung und Oberflächen: 
· Auslegung:
· Wanne zur Ganzkörperanwendung
· Wanne zur Teilkörperanwendung mit Volumen > 30 Liter, z.B. Fußsprudelwanne (§2 BHygV, Norm)
· Benützung nur durch eine Person zulässig, ausgenommen in öffentlichen Bereichen mit privatem Charakter, zB Hotelzimmer (§46 Abs.1 BHygV, Norm)
· Füllvolumen maximal 400 Liter (§2 Zi.23 BHygV, Norm)
· (Wannen-) Oberflächen:
· Sämtliche Oberflächen müssen aus leicht zu reinigendem und leicht zu desinfizierendem Material bestehen (§46 Abs.2 BHygV, Norm)
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	Füllwasserherkunft: 
· Öffentliche Trinkwasserversorgung  
· Bei sonstiger Herkunft müssen die Anforderungen gemäß §47 BHygV erfüllt sein
· Der Anschluss an das Trinkwasserleitungsnetz muss den Anforderungen der ÖNORM EN 1717 entsprechen (Rückflusssicherung); siehe 17 

	10
	Erfordernis zur Desinfektion des Wannenkreislaufs: 
· Grundsätzlich muss die Desinfektion sämtliche Luft- und Wasserleitungen erfassen (§51 Abs.5 BHygV) 
· Für bestimmte Systeme (z.B. GKI-Whirlwannen mit Membran-Air-Düsen) ist keine Desinfektion erforderlich (laut Schreiben des BMG an die GKI-Vertriebs-GmbH vom 12.04.2016, Zahl BMG-93191/0020-II/A/4/2016); siehe 20

	11
	Füllwasserchlorung: 
· Chlorzugabe:
· Mengenproportionale Chlorung während des Befüllungsvorganges; verpflichtend, wenn die Wanne über eine luftführende Leitung befüllt oder entleert wird (§51 Abs.2 BHygV, Norm)
· Zugabe der gesamten erforderlichen Desinfektionsmittelmenge am Beginn der Wannenfüllung (§51 Abs.2 BHygV, Norm)
· Konzentration an freiem Chlor, gemessen am Beginn des Leerbetriebes: 
· Mindestens 1,0mg/l und höchstens 4,0mg/l (§48 Abs.2 BHygV und Norm)
· Kombination mit Spüldesinfektion ist zulässig (§51 Abs.1 BHygV, Norm)












	Technische Beschreibung der Warmsprudelwanne(n)
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	 Spüldesinfektion:
· Erforderlich zwischen jedem einzelnen Benützungsvorgang (§51 Abs.1 BHygV, Norm):
· Zufuhr von gechlortem Spülwasser über einen Wannenzulauf nach abgeschlossener Benützung und Entleerung der Wanne, anschließend Spülung des Wannenkreislaufs über die Umwälzpumpen (§51 Abs.3 BHygV, Norm)
· Zufuhr von gechlortem Spülwasser über den Wannenkreislauf nach abgeschlossener Benützung und Entleerung der Wanne; alle Leitungsteile müssen mit Desinfektionslösung durchströmt werden (§51 Abs.3 BHygV, Norm)
· Chlorzugabe in das zurückbleibende Badewasser nach abgeschlossener Benützung, anschließend Spülung des Wannenkreislaufs über die Umwälzpumpen (§51 Abs.3 BHygV, Norm)
·  Spülvorgang:
· Mindestens zweimaliger Durchlauf des gesamten Spülwasservolumens durch den Wannenkreislauf (§51 Abs.4 BHygV, Norm)
· Mindestens drei Minuten Einwirkzeit bei erreichter Chlorkonzentration (§51 Abs.4 BHygV, Norm)
· Es ist zulässig, die Einwirkzeit von drei Minuten durch Unterbrechung der Spülung zu erreichen, wenn die Leitungen in dieser Zeit mit gechlortem Spülwasser befüllt bleiben (Norm)
· Konzentration an freiem Chlor:
· Mindestens 4,0mg/l und höchstens 20,0mg/l (§51 Abs.4 BHygV und Norm)
· Kombination mit Füllwasserchlorung ist zulässig (§51 Abs.1 BHygV, Norm)
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	Desinfektionsmittel und Dosierung:
· Zulässige Desinfektionsmittel: Natriumhypochloritlösung, Calciumhypochloritlösung, Natriumdichlorisocyanurat-Lösung (Anlage 3 zur BHygV, Norm); siehe 19
· Dosierung:
· Zugabe des Desinfektionsmittels muss automatisch erfolgen (§53 Abs.1 BHygV, Norm)
· Leermeldevorrichtung muss bei Leermeldung des Vorlagebehälters die Inbetriebnahme verhindern (§53 Abs.1 BHygV, Norm).
· Bei Vorlagebehältern für das Desinfektionsmittel bis 5 Liter bestehen keine lüftungstechnischen Anforderungen na den Aufstellungsraum, bei größeren Volumina sind die einschlägigen Anforderungen der ÖNORM M 5879-2 zu beachten („Chlor-Dosierraum“) 












	Technische Beschreibung der Warmsprudelwanne(n)
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	 Badewasserzusätze:
· Zusatzstoffe zum Badewasser sind generell unzulässig (§50 BHygV)
· Auf die Unzulässigkeit von Zusatzstoffen muss in der Badeordnung hingewiesen werden (§96 Abs.3 BHygV)

	15
	Innerbetriebliche Kontrolle:
· Betriebstagebuch (§56 BHygV, Norm):
· Name der zuständigen Person
· Messwerte des freien Chlors in längstens 14-tägigen Abständen:
· Bei Füllwasserchlorung: Messung unmittelbar nach der Wannenfüllung
· Bei Spüldesinfektion: Messung in der Mitte des Spülvorganges 
· Jährliches Wasserhygienisches Gutachten (§57 BHygV, Norm)








































Nebenbestimmungen: Ausstattung
1. Nachfolgende Bestätigungen und Protokolle sind im Betrieb aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzuweisen:
1.1. Bestätigung, dass die besonderen Anforderungen für Sprudelbadgeräte gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-60:2010, insbesondere hinsichtlich der Haarfangsicherheit, erfüllt werden.
1.2. Bestätigung, dass der Anschluss der Whirlwanne an das Trink-/Warmwassernetz den Anforderungen der ÖNORM EN 1717:2008 entspricht.
1.3. Bestätigung, dass die hygienerelevanten Anforderungen der Punkte 7 und 8 der ÖNORM M 6222:2016 erfüllt werden.
Nebenbestimmungen: Betrieb
2. Nachfolgende Bestätigungen und Protokolle sind im Betrieb aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzuweisen:
2.1. Protokolle der jährlich erforderlichen Inspektionen der Whirlwanne. Whirlwannen sind einmal jährlich einer Fachwartung zu unterziehen (ÖNORM M 6222:2016, Punkt 10.3).
Bäderhygienerechtliche Hinweise: Ausstattung und Betrieb von Whirlwannen
1. Gemäß §46 Abs.1 BHygV sind Warmsprudelwannen, ausgenommen solche in öffentlichen Bereichen mit privatem Charakter, wie etwa in Hotelzimmern, sind ungeachtet ihrer Größe nur zur Benützung durch eine Person in einem Badevorgang bestimmt. 
2. Gemäß §46 Abs.3 BHygV muss bei Warmsprudelwannen für die Ganzkörperreinigung zusätzlich eine gesonderte Einrichtung (Badewanne oder Dusche) vorhanden sein.
3. Gemäß §48 Abs.2 BHygV muss bei Füllwasserchlorung des Badewassers die Konzentration an freiem Chlor (gemessen am Beginn des Leerbetriebs) ≥ 1,0 mg/l und darf ≤ 4,0 mg/l betragen. Die Konzentration an gebundenem Chlor (gemessen am Ende des Leerbetriebs) darf ≤ 0,3 mg/l betragen.
4. Gemäß §50 BHygV dürfen dem Wannenwasser keine Zusatzstoffe zugesetzt werden. 
5. Gemäß §96 BHygV hat in Bezug auf das in hygienischer Hinsicht zu beachtende Verhalten bei Warmsprudelwannen die in unmittelbarer Nähe der Warmsprudelwanne anzubringende Badeordnung unter Bezugnahme auf diese Verordnung die Hinweise zu enthalten,
· dass die Verwendung von Zusatzstoffen unzulässig ist, da der Wannenkreislauf dadurch nachhaltig verunreinigt wird und
· dass aus hygienischen Gründen unmittelbar nach jedem Badevorgang eine Desinfektion des Wannenkreislaufs gemäß § 51 BHygV zu erfolgen hat; dieser Hinweis kann bei Vorhandensein einer automatischen Füllwasserchlorung entfallen.
6. Gemäß §51 Abs.1 BHygV hat die Desinfektion des Wannenkreislaufs einer Warmsprudelwanne durch eine Füllwasserchlorung (Desinfektionsmittelzugabe zum Füllwasser entsprechend dem Wanneninhalt) und/oder durch eine Spüldesinfektion (Desinfektion des Wannenkreislaufs mit Spülwasser) nach den einzelnen Benützungsvorgängen zu erfolgen.
7. Gemäß §51 Abs.4 BHygV muss im Falle einer Spüldesinfektion des Wannenkreislaufs die Konzentration an freiem Chlor im Spülwasser ≥ 4 mg/l und darf ≤ 20 mg/l betragen. Diese Kontrolle der Konzentration kann mit einem Teststreifen erfolgen. Während des Spülvorgangs muss mindestens ein zweimaliger Durchlauf des gesamten Spülwasservolumens durch den Wannenkreislauf erfolgen, wobei bei erreichter Chlorkonzentration die Einwirkzeit mindestens drei Minuten betragen muss.
8. Gemäß §52 BHygV hat die Reinigung der Wannenoberfläche einschließlich aller frei zugänglichen Einbauten, soweit möglich, zwischen den einzelnen Benützungsvorgängen zu erfolgen, mindestens jedoch einmal täglich, sofern die Wanne betrieben wurde. Es ist sicherzustellen, dass keine größeren Mengen Reinigungsmittel in den Wannenkreislauf gelangen. Eine Reinigung ist auch nach einer längeren Betriebsstilllegung oder -pause vorzunehmen. .
9. Gemäß §53 Abs.1 BHygV hat die Zugabe des Desinfektionsmittels sowohl für die Füllwasserchlorung als auch für die Spüldesinfektion automatisch zu erfolgen. Der Vorratsbehälter für das Desinfektionsmittel muss mit einer automatischen Leermeldevorrichtung ausgestattet sein, die eine Inbetriebnahme der Warmsprudelwanne bei Leermeldung verhindert.
10. Gemäß §54 BHygV sind zur Füllwasserchlorung und Spüldesinfektion nur die in Anlage 3 Abschnitt D BHygV angeführten Desinfektionsmittel zulässig (Chlorabspalter). 
11. Gemäß §55 BHygV ist bei saisonal betriebenen Warmsprudelwanne oder nach einem längeren Stillstand vor der Wiederinbetriebnahme ein vollständiger Desinfektionsvorgang ohne Personenbenutzung durchzuführen. Dabei ist auch der Desinfektionsmittelgehalt bei der Füllwasserchlorung und/oder Spüldesinfektion zu überprüfen.
12. Gemäß §56 Abs.1 BHygV ist im Rahmen der innerbetrieblichen Kontrolle von Warmsprudelwannen ein Betriebstagebuch zu führen, in das in längstens 14-tägigen Abständen folgende Daten und Ergebnisse der Messungen über die durchgeführten Eigenkontrollen einzutragen sind:
· Name der mit der Wahrnehmung des Schutzes der Gesundheit der Badegäste, insbesondere in hygienischer Hinsicht, betrauten Person,
· Ergebnisse der Messungen des Gehalts an freiem Chlor (a) bei Warmsprudelwannen mit Füllwasserchlorung des Badewassers unmittelbar nach der Füllung und (b) bei Warmsprudelwannen mit Spüldesinfektion ungefähr in der Mitte des Spülvorgangs.
13. Gemäß §56 Abs.2 BHygV sind Betriebstagebücher für Warmsprudelwannen drei Jahre ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
14. Gemäß §14 Abs.2 BHygG hat der Bewilligungsinhaber einmal jährlich ein wasserhygienisches Gutachten über die Beschaffenheit des Wassers in Warmsprudelwannen sowie über die Beschaffenheit des Wasch- und Brausewassers, wenn dieses nicht aus einer öffentlichen Trinkwasserversorgung entnommen wird, durch einen Sachverständigen der Hygiene einzuholen und unverzüglich nach Vorliegen der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.
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